
 

 

 

Besondere Nebenbestimmungen 

für Zuwendungen zur Projektförderung im Programm Meistergründungsprämie NRW 

unter Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

(BNBest-EFRE-MGP) 

 
Die BNBest-EFRE-MGP enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalte) im Sinne des § 36 VwVfG NRW sowie notwendige Erläuterungen. Sie 
sind aus den ANBest-EFRE abgeleitet, deren Nummerierung zur besseren Vergleichbarkeit 
der EFRE-Vorhaben beibehalten wird. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des 
Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
 
Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich in gleicher Weise auf beide Geschlechter. 
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Förderfähige Ausgaben 

 

1.1 
Gefördert werden nur Ausgaben, die zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten 
Zwecks unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
erforderlich waren.  
 
1.2 
Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere 
Zuwendungen, Leistungen Dritter, Beiträge und Spenden) und der Eigenanteil der 
Zuwendungsempfängerin sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des 
Gesamtergebnisses verbindlich. 
 
1.3.1 
Die Zuwendung darf nur soweit und nicht eher angefordert werden, als die förderfähigen 
Ausgaben gemäß dem Zuwendungsbescheid getätigt wurden und nachgewiesen werden 
können (Ausgabenerstattungsprinzip). Die Anforderung erfolgt in Form eines Mittelabrufs 
(Nr. 6.1 und 6.2). 
 

1.3.2 
frei 
 



 

 

1.3.3 
Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden:  
 

1.3.3.1 
jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen 
eigenen und sonstigen Mitteln der Zuwendungsempfängerin, 
 
1.3.3.2 
frei 
 
1.4 
Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn sich 
herausstellt, dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen 
ist.  
 
1.5 
Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden. 
 
1.6 
Bei einem Vorhaben, das produktive Investitionen beinhaltet, hat die 
Zuwendungsempfängerin im Falle des Eintritts einer der nachstehenden Voraussetzungen die 
Zuwendung zurückzuzahlen. Die Rückzahlung erfolgt jeweils anteilig für den Zeitraum, in 
dem die Voraussetzung vorgelegen hat. Im Zuwendungsbescheid und in besonderen 
Nebenbestimmungen können längere Fristen als die nachstehenden festgelegt werden. 
 
1.6.1  
Binnen fünf Jahren nach der Abschlusszahlung an die Zuwendungsempfängerin wird die 
Produktionstätigkeit aufgegeben oder an einen Standort außerhalb von Nordrhein-Westfalen 
verlagert, es sei denn, die Aufgabe der Produktionstätigkeit erfolgt aufgrund einer nicht 
betrugsbedingten Insolvenz. 
 
1.6.2 
frei 
 
1.6.3 
Binnen fünf Jahren nach der Abschlusszahlung an die Zuwendungsempfängerin tritt eine 
erhebliche Veränderung der Art, der Ziele oder der Durchführungsbestimmungen des 
Vorhabens ein, die seine ursprünglichen Ziele untergraben. 
 
1.6.4 
frei 
 
1.7 
Die Zuwendungsempfängerin verwendet für alle Finanzvorgänge im Rahmen des Vorhabens 
entweder ein separates Buchführungssystem oder einen geeigneten Buchführungscode (z.B. 
ein Buchführungskonto).  
 
2 und 3 

frei 
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Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

 
4.1 
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, 
sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Die 
Zuwendungsempfängerin darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten 
zeitlichen Bindung nicht verfügen. 
 
4.2 
Die Zuwendungsempfängerin hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften 
Gegenstände entsprechend den einschlägigen steuer-, handels- oder haushaltsrechtlichen 
Vorschriften zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen das Land Eigentümer ist 
oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen.  
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Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin 

 
Die Zuwendungsempfängerin ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde 
anzuzeigen, wenn 
 
5.1 
sie nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei 
anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sie - gegebenenfalls 
weitere - Mittel von Dritten erhält, z.B. in Form von noch nicht berücksichtigten 
Projekteinnahmen, 
 
5.2 
der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche 
Umstände sich ändern oder wegfallen, z.B. Verlegung der Betriebsstätte, Änderung der 
Rechtsform des Betriebs oder Aufnahme einer anderen selbstständigen oder unselbstständigen 
Tätigkeit, 
 
5.3 
sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht 
zu erreichen ist, 
 
5.4 
frei 
 
5.5 
zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend 
dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden. 
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Mittelabruf, Sachbericht und Verwendungsnachweis 

 
6.1 
Die Zuwendungsempfängerin übermittelt der bewilligenden Stelle innerhalb von 12 Monaten 
nach Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides einmalig einen Antrag auf Auszahlung der 



 

 

Meistergründungsprämie (Mittelabruf Nr. 6.2), der zugleich den Verwendungsnachweis 
darstellt.  
 
6.1.1 – 6.1.3 
frei 
 
6.2 
Der Mittelabruf umfasst das Mittelabrufformular und einen zahlenmäßigen über die 
förderfähigen Ausgaben i.H.v. mindestens 15.000,00 EUR sowie einen Nachweis über die 
Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit im Rahmen der selbständigen Vollexistenz 
(Sachbericht). 
 

6.2.1 
In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und die förderfähigen Ausgaben in 
zeitlicher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des 
Finanzierungsplans auszuweisen (Belegliste). Die Belegliste muss alle mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, 
Leistungen Dritter, Beiträge, Spenden und eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus der 
Belegliste müssen Tag, Empfängerin, Einzahlerin sowie Grund und Einzelbetrag jeder 
Zahlung ersichtlich sein. Umsatzsteuer, die nach dem Umsatzsteuergesetz als Vorsteuer 
abziehbar ist, gehört nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben.  
 
Mit dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) 
über die Einzelzahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen vorzulegen. Die 
Vorlage elektronischer Belege (elektronisches Original oder elektronische Kopie eines 
Originals) ist zulässig, wenn das  DV-gestützte Buchführungssystem bei der Bewilligung 
zugelassen wurde (vgl. Nr. 6.5).  
 
Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen sowie ein 
eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (z.B. Projektnummer) enthalten, die 
Ausgabebelege insbesondere die Zahlungsempfängerin, Grund und Tag der Zahlung, den 
Zahlungsnachweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck.  
 
Es ist zu bestätigen, dass die in den Belegen enthaltenen Angaben richtig sind, die Ausgaben 
notwendig waren und wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist.  
 
6.2.2 bis 6.4 
frei 
 
6.5  
Die Zuwendungsempfängerin hat die Belege (Einnahme- und Ausgabebelege) und 
Zahlungsnachweise (z.B. Kontoauszüge sowie alle sonstigen Dokumente zum Nachweis der 
förderfähigen Ausgaben (nach Nr. 1) fünf Jahre nach Vorlage des Antrages auf Auszahlung, 
mindestens jedoch bis zum 31.12.2028 aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen 
oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung 
können die Originale oder beglaubigte Kopien der Originale verwendet werden. Datenträger 
können zur Aufbewahrung von elektronischen Originalen oder von elektronischen Kopien 
von Originalen verwendet werden, wenn das DV-gestützte Buchhaltungssystem bei der 
Bewilligung oder in einem Änderungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft zugelassen 
wurde (vgl. Nr. 6.2.1).  
 



 

 

6.6 
frei 
 
7  

Prüfung der Ausgaben 

 

7.1 
Die Bewilligungsbehörde und die EFRE-Verwaltungsbehörde sind berechtigt, Bücher, Belege 
und sonstige Geschäftsunterlagen zur Prüfung anzufordern sowie diese und das Vorhaben 
selbst vor Ort zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die 
Zuwendungsempfängerin hat Zugang zu ihren Räumlichkeiten zu gewähren, die Prüfung 
durch eine Projektverantwortliche begleiten zu lassen, die erforderlichen Unterlagen 
bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.  
 
Sofern gemäß Nr. 6.2.1 und 6.5 Belege ganz oder teilweise auf  Datenträgern vorgehalten 
werden ist bei einer Prüfung Zugriff auf alle die Zuwendung betreffenden elektronischen 
Datenbestände zu gewähren. Die Zuwendungsempfängerin hat zu gewährleisten, dass die 
gespeicherten Unterlagen sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen 
lesbar gemacht werden und die dafür erforderlichen Daten, Programme, Maschinenzeiten und 
Hilfsmittel (z.B. Personal, Bildschirme, Lesegeräte) bereitgestellt werden. Auf Anforderung 
der Bewilligungsbehörde oder der EFRE-Verwaltungsbehörde sind die elektronischen Daten 
maschinell auszuwerten und/oder die gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen in 
lesbarer Form oder auf allgemein üblichen Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 
 
7.2 
Der Europäische Rechnungshof, die Europäische Kommission, die EFRE-Prüfbehörde, die 
EFRE-Bescheinigungsbehörde, der Landesrechnungshof und die von ihnen Beauftragten sind 
jederzeit berechtigt, bei der Zuwendungsempfängerin zu prüfen. Ihnen sind die Rechte gemäß 
Nr. 7.1 einzuräumen. 
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Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

 
8.1 
Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach 
Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG. NRW.) oder anderen 
Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen 
oder sonst unwirksam wird. 
 
8.2 
Der Erstattungsanspruch wird insbesondere festgestellt und geltend gemacht, wenn 
 
8.2.1 
eine auflösende Bedingung eingetreten ist, 
 
8.2.2 
die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 
 
8.2.3 
die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. 
 



 

 

8.3 
Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit die 
Zuwendungsempfängerin 
 
8.3.1 
frei 
 
8.3.2 
Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere die in der 
Bewilligung genannten Nachweise nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, , die Zuwendung nicht 
nach Nr. 1.6 zurückzahlt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 
 
8.4 
Der Erstattungsanspruch ist mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu 
verzinsen (§ 49a Abs. 3 Satz 1 VwVfG. NRW.). 
 
8.5 und 9 

frei 
 

10  

Publizität 

 
10.1 
Die Zuwendungsempfängerin weist bei allen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen 
im Zusammenhang mit dem Vorhaben auf die Unterstützung aus dem EFRE hin, indem sie 
das Unionslogo, einen entsprechenden Hinweis auf die Union und einen Hinweis auf den 
EFRE oder, bei der Finanzierung aus mehreren EU-Fonds, auf die Fonds verwendet.  
 
10.2 
Während der Durchführung des Vorhabens stellt die Zuwendungsempfängerin eine kurze 
Beschreibung des Vorhabens auf ihrer Internetseite ein. Die Beschreibung steht im Verhältnis 
zum Umfang der Unterstützung (Förderhöhe), geht auf die Ziele und Ergebnisse ein und hebt 
die finanzielle Unterstützung durch die Union hervor. Unterhält die Zuwendungsempfängerin 
keine Internetseite, so entfällt diese Verpflichtung. 
 
10.3 
Während der Durchführung des Vorhabens bringt die Zuwendungsempfängerin ein Plakat 
(Mindestgröße A3) mit Informationen zum Projekt und einem Hinweis auf die finanzielle 
Unterstützung der Union an einer gut sichtbaren Stelle, etwa im Eingangsbereich eines 
Gebäudes, an.  
 
10.4 und 10.5  
frei 
 
10.6 
Die technischen Merkmale für die Darstellung des EU-Emblems und für den Hinweis auf den 
EFRE oder die Fonds gemäß Art. 4 und Anhang II VO (EU) 821/2014 sind einzuhalten.  


